
Öffentliche Gemeinderatssitzung am Montag, 28. September 2020 19.30 Uhr 
 
Am kommenden Montag, 28. September 2020, findet um 19.30 Uhr eine öffentliche 
Gemeinderatssitzung im Vereinshaus in der Rheinauhalle mit folgender 
Tagesordnung statt: 
 
 

1. Neugestaltung Friedhof Au am Rhein Bauabschnitt 1 – 

Auftragsvergabe der Arbeiten 

2. Entwurf einfacher Bebauungsplan „Billfeld IV“ nach § 13 a BauGB 
a) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 
b) Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
c) Beschluss zur erneuten Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit verkürzter Frist 
3. Bauanträge 

a) Sanierung Kindergarten St. Joseph 

b) Auslagerung Kindergarten St. Joseph (Containerlösung) 

c) Neubau eines Swimmingpools, Neuburgweierer Straße 27, 

Flst. Nr. 5446; Antrag auf Befreiung 

d) Errichtung einer Terrassenüberdachung, Grenzstraße 9,  

Flst. Nr. 5552; Antrag auf Befreiung 

4. Bestellung von Heiko Breunig zum weiteren Standesbeamten 

5. Bericht über die Haushaltssituation erstes Halbjahr 2020 

6. Bekanntgabe nichtöffentliche Beschlüsse 

7. Informationen 

8. Anfragen des Gemeinderates 

9. Einwohnerfragestunde 

 
 
 

Zu dieser Gemeinderatssitzung sind alle interessierten Einwohnerinnen und 
Einwohner recht herzlich eingeladen. Im Anschluss daran findet noch eine 
nichtöffentliche Gemeinderatssitzung statt. 
 
 
 
  
Veronika Laukart 
Bürgermeisterin 

 



 

Gemeinde Au am Rhein 
Landkreis Rastatt 
 
 

 
Sitzungsvorlage:        
 
TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt 
    1 28.09.2020 X  Neugestaltung Friedhof Bauabschnitt 1 - 

Auftragsvergabe der Arbeiten 
 
Sachverhalt: 
 
Im Zuge der öffentlichen Ausschreibung der Garten- und Landschaftsbauarbeiten zur 
Neugestaltung des Friedhofes -Bauabschnitt 1- wurden die Ausschreibungsunter-
lagen von acht Firmen angefragt. Zur Angebotseröffnung am 30.07.2020 lagen 
sieben Angebote vor. Nach Prüfung und Wertung der Angebotsunterlagen ergab sich 
folgendes Ergebnis: 
 
Günstigster Bieter Firma Weiland Landschaftsbau/-Pflege, Wurmberg, mit dem 
Angebotspreis von 98.701,73 Euro / brutto. 
 
Die Kostenschätzung belief sich auf 121.730,45 Euro / brutto. Die Auftragssumme 
liegt ca. 19 % unter der Kostenschätzung. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Garten- und Landschaftsbauarbeiten zur Neugestaltung des Friedhofes                
-Bauabschnitt 1- werden an den günstigsten Bieter, Firma Weiland Landschaftsbau/-
Pflege in Wurmberg vergeben. 
 
 
Beratungsergebnis: 

 Einstimmig 
 Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch 

 Ja - Stimmen 
 Nein - Stimmen 
 Enthaltungen 
 Kenntnisnahme 
 



 

Gemeinde Au am Rhein 
Landkreis Rastatt 
 
 

 
Sitzungsvorlage:        
 
TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt 

2 28.09.2020 x  Entwurf einfacher Bebauungsplan „Billfeld IV“ nach § 13a 
BauGB 
a) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 
b) Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung gem. § 3 
Abs. 2 BauGB mit verkürzter Frist 
c) Beschluss zur erneuten Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB mit verkürzter Frist 
 

 
Sachverhalt: 
 
Nach der öffentlichen Auslegung und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Entwurf des einfachen Bebauungsplans „Billfeld IV“ nach § 
13 a sind Stellungnahmen eingegangen. Die Abwägung der Stellungnahmen ist als 
Anlage beigefügt.  
 
Aufgrund der Stellungnahmen wurden Änderungen am Bebauungsplan 
vorgenommen. Der geänderte Bebauungsplan (Textteil und zeichnerische Teil) sind 
als Anlage beigefügt. Die erneute öffentliche Auslegung und die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange soll mit verkürzter Frist 
durchgeführt werden.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis: 

 Einstimmig 
 Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch 

 Ja - Stimmen 
 Nein - Stimmen 
 Enthaltungen 
 Kenntnisnahme 
 
 
  



 

Gemeinde Au am Rhein 
Landkreis Rastatt 
 
 

 
Sitzungsvorlage:        
 
TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt 

3 a 28.09.2020 x  Bauantrag zur Sanierung des Kindergartens St. Joseph 

 
Sachverhalt: 
 
In der Gemeinderatssitzung wird seitens des Architekturbüros Bistritz die Sanierung 
des Kindergartens St. Joseph vorgestellt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat erteilt das erforderliche Einvernehmen zum Bauantrag.  
 
 
 
 
Beratungsergebnis: 

 Einstimmig 
 Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch 

 Ja - Stimmen 
 Nein - Stimmen 
 Enthaltungen 
 Kenntnisnahme 
 
 
  



 

Gemeinde Au am Rhein 
Landkreis Rastatt 
 
 

 
Sitzungsvorlage:        
 
TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt 

3 b 28.09.2020 x  Auslagerung Kindergarten St. Joseph 
Bauantrag für Containerlösung 

 
Sachverhalt: 
 
In der Bauausschusssitzung zur Sanierung des Kindergartens St. Joseph am 
14.09.2020 wurde der Beschluss gefasst, den Kindergarten während der 
Sanierungsphase auszulagern. Als mögliche Fläche wurde die Rasenfläche 
gegenüber der Rheinauhalle ins Auge gefasst.  
 
Die Auslagerung soll in einen Containerbau für ca. 15 Monate erfolgen. Für diese 
Anlage werden Streifenfundamente mit einer Gesamtlänge von ca. 300 m benötigt. 
Bei angenommenen Kosten von ca. 200 Euro pro laufenden Meter für die 
Herstellung und späteren Rückbau entstehen Kosten in Höhe von ca. 60.000 Euro. 
Außerdem ist an einer Stelle zur Schule eine kleine Brandschutzwand erforderlich 
sowie die Wasser- und Abwasseranschlüsse und eine Einzäunung des Geländes. 
Hier geht das Architekturbüro von weiteren Kosten in Höhe 20.000 Euro aus. Die 
Stellung des Containerbaus ist aus dem beiliegenden Lageplan ersichtlich. Die 
politische Gemeinde würde sich nach den jetzigen vertraglichen Bedingungen mit  
70 % (56.000 Euro) an den Kosten beteiligen.   
 
Eine weitere Variante ist die Aufstellung des Containerbaus auf einem Teil des 
Parkplatzes der Rheinauhalle. Hier ist ein Streifenfundament nicht erforderlich. 
Ebenso ist eine geringere Einzäunung notwendig, so dass bei diesem Standort 
sicherlich knapp 65.000 Euro eingespart werden können. Auch zu dieser Variante ist 
ein Lageplan beigefügt. Der Bauantrag wird seitens des Architekturbüros Bistritz in 
der Sitzung erläutert.  Die Mietkosten für die Dauer von 15 Monaten belaufen sich auf 
241.571 Euro inkl. der Anlieferungs- und Abholkosten.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat bestimmt für die Auslagerung eine der beiden Flächen. 
Entsprechend der Fläche wird das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag 
erteilt.   
 
Beratungsergebnis: 

 Einstimmig 
 Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch 

 Ja - Stimmen 
 Nein - Stimmen 
 Enthaltungen 
 Kenntnisnahme 
  



 

Gemeinde Au am Rhein 
Landkreis Rastatt 
 
 

 
Sitzungsvorlage:        
 
TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt 
    3 c 28.09.2020 X  Neubau eines Swimmingpools, Neuburgweierer 

Straße 27, Flst. Nr. 5446; Antrag auf Befreiung 
 
 
Sachverhalt: 
 
Durch den Eigentümer des Grundstückes Flst. Nr. 5446, Neuburgweierer Straße 27, 
wurde bei der Gemeinde ein Antrag auf Befreiung von baurechtlichen Vorschriften 
nach § 31 Baugesetzbuch gestellt. 
 
Der Antragsteller möchte einen eingelassenen Stahlwandpool (3,20 m x 5,25 m x 
1,20 m) an der westlichen Grundstücksseite außerhalb des Baufensters erstellen. 
Begründet wurde der Antrag dadurch, dass der Pool lediglich 20 cm aus dem Boden 
ragt, der Schattenwurf der umliegenden Häuser und Bepflanzungen den 
vorgesehenen Standort optimal macht und dieser so optisch in das Gesamtbild der 
Gartenanlage integriert werden kann. Zudem müssten bei einem anderen Standort 
großflächig Hecken und Sträucher entfernt werden. 
 
Das betroffene Grundstück liegt innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplans 
„Grenzstraße/Winterstraße“. In diesem Bebauungsplan werden die überbaubaren 
Grundstücksflächen im Planteil durch Baugrenzen festgesetzt. 
Nach der Landesbauordnung müssen auch etwaige verfahrensfreie Vorhaben den 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Das vorgesehene Vorhaben befindet 
sich außerhalb der im Bebauungsplan „Grenzstraße/Winterstraße“ unter Ziffer 3.2.1 
Textteil in Verbindung mit dem zeichnerischen Teil festgesetzten überbaubaren 
Grundstücksfläche. Damit liegt ein Verstoß gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften 
vor. Nach bauplanungsrechtlichen Vorschriften kann eine Befreiung von 
Festsetzungen des Bebauungsplans erteilt werden, wenn Grundzüge der Planung 
nicht berührt werden und u.a. keine städtebauliche Gründe vorliegen, welche einer 
Befreiung entgegenstehen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat wird um Entscheidung gebeten. 
 
Beratungsergebnis: 

 Einstimmig 
 Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch 

 Ja - Stimmen 
 Nein - Stimmen 
 Enthaltungen 
 Kenntnisnahme 
 







 

Gemeinde Au am Rhein 
Landkreis Rastatt 
 
 

 
Sitzungsvorlage:        
 
TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt 
    3 d 28.09.2020 X  Errichtung einer Terrassenüberdachung, 

Grenzstraße 9, Flst. Nr. 5552; Antrag auf Befreiung 
 
 
Sachverhalt: 
 
Bei der Gemeinde wurde hinsichtlich des Grundstückes Flst. Nr. 5552, Grenzstraße 
9, ein Antrag auf Befreiung von baurechtlichen Vorschriften nach § 31 
Baugesetzbuch gestellt. 
 
Das betroffene Grundstück liegt innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplans 
„Grenzstraße/Winterstraße“. In diesem Bebauungsplan werden die überbaubaren 
Grundstücksflächen im Planteil durch Baugrenzen festgesetzt. 
 
Durch den Eigentümer des Grundstückes wurde eine Terrassenüberdachung auf der 
nördlichen Grundstücksseite zum Grundstück Flst. Nr. 5553 hin erstellt. 
Durch das Landratsamt Rastatt als zuständige Baurechtsbehörde wurde die 
Gemeinde darüber in Kenntnis gesetzt, dass hier ein Verstoß gegen die 
abstandsrechtlichen Vorschriften der Landesbauordnung vorliegt und sich die 
Terrassenüberdachung als bauliche Anlage zum Teil außerhalb der im 
Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche befindet. Damit liegt 
ein Verstoß gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften vor. Nach bauplanungs-
rechtlichen Vorschriften kann eine Befreiung von Festsetzungen des 
Bebauungsplans erteilt werden, wenn Grundzüge der Planung nicht berührt werden 
und u.a. keine städtebauliche Gründe vorliegen, welche einer Befreiung 
entgegenstehen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat wird um Entscheidung gebeten. 
 
Beratungsergebnis: 

 Einstimmig 
 Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch 

 Ja - Stimmen 
 Nein - Stimmen 
 Enthaltungen 
 Kenntnisnahme 
 





 

Gemeinde Au am Rhein 
Landkreis Rastatt 
 
 

 
Sitzungsvorlage:        
 
TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt 

4 28.09.2020 x  Bestellung von Heiko Breunig zum weiteren 

Standesbeamten 

 
 
Sachverhalt: 
 
Nach der Versetzung der Standesbeamtin Tatjana Bülow zur Stadt Rastatt sind für 
den Standesamtsbezirk Au am Rhein folgende Personen als Standesbeamte bestellt: 
 
Standesbeamtin: Frau Esther Hoefman  
Eheschließungsstandesbeamtin: Frau Bürgermeisterin Veronika Laukart 
 
Nach § 2 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Personenstandsgesetzes 
(AGPStG) vom 03. Dezember 2008 sind für jeden Standesamtsbezirk 
Urkundspersonen (Standesbeamte) in der erforderlichen Anzahl zu bestellen.  
 
Um im Falle einer Verhinderung der Standesbeamtin Frau Esther Hoefman die 
Besetzung des Standesamtes auch künftig zu gewährleisten ist die Bestellung eines 
weiteren Standesbeamten erforderlich.  
 
Herr Heiko Breunig erfüllt die Voraussetzungen für das Amt des stellvertretenden 
Standesbeamten (Verhinderungsvertreter) deshalb soll er mit Wirkung vom 
01.09.2020 zum weiteren Standesbeamten für den Standesamtsbezirk Au am Rhein 
bestellt werden.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Herr Heiko Breunig wird mit Wirkung vom 01.09.2020 zum Standesbeamten für den 
Standesamtsbezirk Au am Rhein bestellt.  
 
 
 
Beratungsergebnis: 

 Einstimmig 
 Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch 

 Ja - Stimmen 
 Nein - Stimmen 
 Enthaltungen 
 Kenntnisnahme 
 
  



 

Gemeinde Au am Rhein 
Landkreis Rastatt 
 
 

 
Sitzungsvorlage:        
 
TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt 

5 28.09.2020 x  Bericht über die Haushaltssituation erstes Halbjahr 2020 

 
 
Sachverhalt: 
 
In der Anlage ist die Aufstellung der Haushaltssituation Stand Juni 2020 beigefügt. 
Rechnungsamtsleiterin Caroline Kraut erläutert den Bericht in der Sitzung.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis: 

 Einstimmig 
 Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch 

 Ja - Stimmen 
 Nein - Stimmen 
 Enthaltungen 
 Kenntnisnahme 
 
 
  






